
Nr. 233q IJ 

11 - 4 4 ~q der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gesctzgebung9p~riQde 

1988 -06- 1 4 A N FRA GE 

der Abgeordneten Smolle und Freunde 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend Zeckenimpfung 

seit e1n1gen Jahren wird mit wachsender Intensität durch Plakate, 
Inserate sowie Einschaltungen in Rundfunk und Fernsehen für die 
Teilnahme an der Zeckenimpfaktion geworben. Die Kosten der 
Impfung sind vom Geimpften zu tragen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen folgende 

A N FRA G E 

1. Wieviele Fälle von Gesundheitsschäden an Menschen infolge 
Zeckenbiß waren vor Beginn der Werbekampagne bzw. in den 
einzelnen Jahren ab 1980 zu verzeichnen? Gibt es exakte 
statistiken oder bloß schätzungen? 

2. In welchen Gebieten österreichs traten Gesundheitsschäden an 
Menschen info1ge Zeckenbiß auf? 

3. Kann man unter Berücksichtigung von 1. und 2. die mögliche 
Gesundheitsschädigung infolge Zeckenbiß als eine große und 
allgemeine Gefahr für die Gesundheit der österreicherInnen 
bezeichnen, welche die getätigten Werbeaufwendungen der 
öffentlichen Hand rechtfertigt? 

4. wie hoch war der Mitteleinsatz der Öffentlichen Hand 
und/oder der Sozialversicherungsträger für Werbemaßnahlaen im 
Rahmen der Zeckenimpfaktion in den einzelnen Jahren ab 1980? 
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5. Von welcher Firma/welchen Firmen wird der Impfstoff für die 
Zeckenimpfung erzeugt? Welche Quantitäten-Impstoffe wurden 
in österreich in den einzelnen Jahren ab 1980 abgesetzt? 

6. Wie hoch waren die Erlöse aus dem Absatz des Zeckenimpf
stoffs in den einzelnen Jahren ab 1980? Wem flossen sie zu? 
Wurden Werbeaufwendungen der öffentlichen Hand/der Sozial
versicherungsträger abgegolten? 

7. In wievielen Fällen traten Impfschäden im Zuge der Zecken
impfung in den einzelnen Jahren ab 1980 auf? 

8. Wieso wird zur Vermeidung von Gesundheitsschäden an Nicht
Geimpften infolge Zeckenbiß in der Werbeaktion nicht auf die 
Möglichkeit einer Impfung nach erfolgtem Zeckenbiß hingewie
sen? 
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